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Hoil.,!.! der Beilagen zu den Stenographischen ProtpkolJen 
des Nationalrates XVIII. Geseugebungsperiode 

der Abgeordneten Dr. Schwimmer 
und Kollegen 

Anfrage 

an den Bundesminister für Gesundheit, SPOlt 
und Konswnentenschutz 
betreffend "Diskriminienmg der Arbeitnehmer der gehobenen medizinisch­
technischen Dienste im Art. V des Nachtschwerarbeitsgesetzes" 

Das mit Wirkung vom 1.1.1993 novellierte Nachtschwerarbeitsgesetz 
(BGB1.Nr.4 73/1992) gewährt dem "Krankenpersonal" lmter bestimmten 
Voraussetzungen, wie etwa erschwerten BedingLU1gen, Schutzmaßnahmen bzw. 
Begünstigungen (Art. V § 2 Abs.l). Laut der 662. Kundmachung des 
Bundeskanzlers betreffend die Berichtigung von Druckfehlem vom 28.10.1992 
heißt es im Bundesgesetz nun: "Krankenpflegepersonal" . Die 
Druckfehlerberichtigung bedeutet aber der Auffassung der wlterfe11igten 
Abgeordneten nach nicht automatisch eine AUShTfenzung des MTD-Personals aus 
dem Nachtschwerarbeitsgesetz. A11. V § 1 des Nachtschwerarbeitsgesetzes gilt 
für Arbeitneluner, die in Krankenanstalten Nachtschwerarbeit im Sinne des Art. V 
§ 2 Abs. 1 Z. 1-6 d. KAG (BGBl.Nr. 1/1957) leisten. Eine Einschränkung auf 
Arbeitneluner, die dem Krankenpflegegesetz lU1terliegen, ist nach Ansicht der 
lU1terfertihrten Abgeordneten aus dem Art. V des Nachtschwerarbeitsgesctzes 
nicht herauszulesen. 

Es werden den Angehörigen der gehobenen medizinisch-teclll1ischenDienste die 
Schutzmaßnahmen des N achtschwerarbeitsgesetzes mit der Begründung 
venvelu1, daß sie ausschließlich dem MTD-Gesetz unterliegen. Die unterfel1igten 
Abgeordnetcn halten diese Interpretation für lU1zulässig. Die gehobenen 
medizinisch-tec1mischen Dienste, insbesondere dic Diplomierten radiologisch­
tec1ll1ischen Assistentinnen und Assistenten und mit Einschränkungen der 
Laboratoriumsdiel1st sind als Arbeitnehmer im SiIme des 
Nachtschwerarbeitsgesetzes gem; Art. V § 1 anzusehen, sofern sie in Stationen 
tätig sind, wo Nachtschwerarbeit in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr mindestens 6 
Stunden lang verrichtet lmd während dieser Zeit unmittelbar Betreuungs- und 
Behandlungsarbeit für Patienten geleistet wird (Art. V § 2 Abs.l). Diese 
Arbeitssituation kmm z.B. für Röntgenabteilungen in Verbindung mit 
Unfallambulanzen als gegeben gelten. 

Des weiteren sind die unterfe11ihrten Abgeordneten der Ansicht, daß, weml 
Arbeitnehmer gem. Art. V § 2 Abs. 3 u. 4 durch Verord11lmg des 
Landeshauptmanns vom Geltungsbereich des Gesetzes ausgeschlossen werden, 
eine diskriminierende Behandltmg gemäß dem Nachtschwerarbeitsgesetz vorliegt. 
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Zumal die gegenwärtige Situation eine Benachteiligung für die gehobenen 
medizinisch-technischen Dienste darstellt, stellen die unterfertigten Abgeordneten 
in diesem Zusammenhang an den Bundesminister für Geswldheit, Sport und 
Konsumentenschutz folgende 

Anfrage: 

1. Teilen Sie die AuffassWlg der wlterfertigten Abgeordneten, daß auch für 
Arbeitneluner, die den gehobenen medizinisch-tec1mischen Diensten Wld im 
besonderen dem radiologisch-teclmischen Dienst, der Nachtdienste im Sitme des 
Nachtschwerarbeitsgesetzes leistet, angehören, die gleichen Schutzmaßnalunen 
wie für andere Arbeitneluner gem. Art. V § 1 des Bundesgesetzes zu gelten 
haben? 

2. Die Verweigenmg der Schutzmaßnalunen wld Begünstigungen in etlichen 
Krankenhäusenl bedeutet für die gehobenen medizinisch-technischen Dienste: ein 
Mehr an Dienstzeit lmd daraus resultierend ein Welliger an EntlolmWlg und 
Freizeit gegenüber den anderen Dienstnelunem, für die RTA außerdem eine 
erhöhte Lebensalters-Stralliendosis, die zu vennindem olmehin wünschenswert 
wäre. 

a) Ist Ihnen dieser Zustand bekaImt? 

b) Werden Sie entsprechend Ihrer Mitkompetenz gem. Art. V § 2 Abs. 3 hier 
Einfluß nelunen? 

c) Wenn ja, wann? 

3. Werden Sie die Bundesregienmg diesbezüglich auffordem, die Diskriminierwlg 
der gehobenen medizinisch-tec1mischen Dienste durch die LaIldeshauptleute in 
den Verordnungen (z.B. Verordnung des LaIldeshauptmatms von 
Niederösterreich vom 9.11.1993, Verordnwlg des LaIldeshauptmatms von Wien 
vom 1.9.1993) zu beseitigen? 
WeImja, wann? 

4. Ist allenfalls eine Novellienmg des Art~ V des Nachtschwerarbeitsgesetzes in 
Hinblik auf die KlarsteIlung auch der gehobenen medizinisch-tec1mischen Dienste 
geplant? Wann ja, wann? I 
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